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Es ist eine Duplizität der Ereignisse, meine Damen und Herren der FDP-Fraktion. Denn vor einem Jahr haben Sie einen nahezu inhaltsgleichen Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht. 
Wohl wahr: Wir beraten nunmehr im Kontext der Großen Koation. Dies ändert allerdings nichts an der materiellen Substanz des Verhandlungsgegenstandes.
Positiv hervorheben möchte ich zunächst, dass sich der Antrag auf das Eckpunktepapier „Neue Wege im öffentlichen Dienst“ bezieht, das im Herbst 2004 vom damaligen Bundesinnenminister Schily sowie den Vorsitzenden des Deutschen Beamtenbundes und ver.di vorgestellt worden ist. Wenn Sie allerdings bemängeln, der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD enthalte nichts Konkretes,  muss ich dem bedingt widersprechen. Er ist zumindest soweit hinreichend konkret, um ein fachlich fundiertes parlamentarisches Gesetzgebungsverfahren zu gewährleisten, das dem Modernisierungsanspruch gerecht wird.

Grundvoraussetzung hierfür ist aber, dass sich die normative Ausgestaltung auf verfassungsrechtlich wetterfestem Boden bewegt. Deshalb ist in dem Koalitionsvertrag im Komplex Föderalismusreform vereinbart worden, den Artikel 33 Abs.5 des Grundgesetzes zu erweitern:

Das Recht des Öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der FDP!

In Ihrem Antrag wird nicht deutlich, wie Sie zu dieser Verfassungsänderung stehen!
Sie behaupten, die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums böten genug Spielraum für eine umfassende Fortentwicklung und Erneuerung des Beamtenrechtes. Diese Behauptung blendet allerdings die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes aus. Danach sind zum Beispiel Kinderzuschläge in der Besoldung zwingend geboten. Solche familienstandsabhängigen Leistungen sind wiederum Ausdruck des Unterhaltscharakters der Beamtenbesoldung und widersprechen dem Kerngedanken, dass Leistungsprinzip deutlich auszugestalten.

(Das ist aber nicht die einzige Widersprüchlichkeit:

Zum Einen begrüßen sie das Ziel, den Personalaustausch zwischen der öffentlichen Verwaltung und der Wirtschaft zu erleichtern, um wenige Sätze später das Bild zu zeichnen, dem Staat als Beamte/in an herausgehobener Stelle im Sinne einer Lebensentscheidung dienen zu können.)
Deshalb werden wir uns mit der Änderung des Art. 33 Abs. 5 GG befassen müssen.

Ich erwähnte: in der Koalitionsvereinbarung ist ebenso fixiert, die Leistungsbezogenheit des Dienstrechtes und einen flexiblen Personaleinsatz zu fördern. Das Eckpunktepapier bleibt dabei eine wichtige Orientierung; auch der in der letzten Wahlperiode erarbeitete Entwurf des Strukturreformgesetzes. Zugleich wurde aber gewissermaßen ein „Abwägungsgebot“ vereinbart, den damit verbunden Verwaltungsaufwand kritisch zu würdigen, damit unnötige Apparate vermieden werden.

Doch wird man das, was die alte Bundesregierung erarbeitet hat, allein deshalb nicht 1:1 umsetzen können, weil hier die Verabredungen der Föderalismuskommission hereinragen. Damit keine Missverständnisse entstehen: auch für mich gilt selbstverständlich das Vereinbarte!
Gleichwohl nehme ich die Hinweise der Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern  (so in der gestrigen FAZ zu lesen) sehr ernst, die offenkundig gar nicht so begeistert darüber  sind, die ihnen zugedachten Kompetenzen tatsächlich übertragen zu bekommen, es eher – ich sage es mit meinen Worten – als trojanisches Pferd empfinden. Sie sehen zusätzlichen Personalverwaltungsaufwand; eine Erschwernis insbesondere für finanzschwache Bundesländer. Auch wenden sie ein, dass sich die Spitzenkräfte natürlich von den finanzstarken Ländern ködern lassen werden.
In der weiteren parlamentarischen Beratung des beamtenrechtlichen Teils der Föderalismuskommission gilt es deshalb darauf zu achten, dass „das Kind nicht gleichsam mit dem Bade ausgeschüttet wird“.

Lassen Sie mich zum Spannungsverhältnis „Modernisierung des Öffentlichen Dienstrechtes“ und dem damit verbundenen Verwaltungsaufwand grundsätzlich anmerken:

· Auch wenn zeitgleich über Beiträge des Öffentlichen Dienstes zur Haushaltssanierung besprochen werden muss, ist die Modernisierung des Beamtenrechtes kein verkappter Sanierungsbeitrag für den Bundeshaushalt.
· Die Modernisierung des Beamtenrechtes zielt darauf ab, dass das Äquivalent für berufliches Engagement leistungsbezogen ausgestaltet werden kann.

· Dies wiederum setzt über die bisher verwandten Instrumentarien hinaus voraus, dass nachvollziehbare Beurteilungskriterien für eine letztendlich als gerecht empfundene Bewertung zur Verfügung stehen.

· Damit gehen hohe Anforderungen an die Personalarbeit in den Verwaltungen einher. Insbesondere bedarf es einer Führungskultur, die Mitarbeiter- und Beurteilungsgespräche nicht als lästige Pflicht, sondern als eine der grundlegenden Instrumente der Personalentwicklung begreift.
· In diesem Kontext kommt der Auswahl und Qualifizierung der Führungskräfte und des Führungskräftenachwuches eine Schlüsselrolle zu. Zugegebenermaßen: das sind Kosten, die aber zu guter letzt rentierlich sein werden. Denn nur durch eine so  geprägte Verwaltungskultur wird die Motivation der Beschäftigten und dadurch bedingt die Qualität und Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes auf einen Stand gebracht, der Vergleiche nicht scheuen braucht.
Zusammenfassend:

Die Große Koalition wird den vereinbarten Modernisierungspfad in aller Sorgfalt weiter beschreiten. Ich sehe dem Entwurf des Strukturreformgesetzes mit großem Interesse entgegen.

Eine Ermahnung, die Machiavelli in seinem Werk „Über die Reform des Staates Florenz“ hinterlassen hat, sollte uns dabei leiten:

„Wenn Reformen dauerhaft sein sollen, so müssen sie langsam (und ich ergänze: sorgfältig!) durchgeführt werden.“

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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